
05 O 493/10  Ausfertigung 

 

Landgericht  

Leipzig 

 

Zur Geschäftsstelle 

gelangt am 07. April 2010 

An Verkündungs statt  

zugestellt am: 

Urk.beamt.d.Geschäftsst. 

 

IN NAMEN DES VOLKES 
 

In dem Verfahren  

 

Julius-K9 Bt., 

vertr. durch den Komplementär Gyula Sebő, Fas u. 11. H-2310 Szigetszentmiklos, Ungarn 

- Klägerin – 

 

Prozessbevollmächtigte :       Sosalla Rechtanwalts GmbH, 

Südstr. 1 a, 66386 Sankt 

Ingbert 

gegen 

 

Ivonne Finkenberger, 

Inhaberin der Fa. Zoo-Partner de, Altenburger Str. 21, 09328 Lunzenau 

- Beklagte – 

wegen Unterlassung 

 

 



erlässt das Landgericht Leipzig – 5. Zivilkammer – durch Vizepräsident des LG Deusing, Richterin am 
Landgericht Graf und Richterin am Landgericht Brösamle im schriftlichen Vorverfahren gem. § 331 III 
ZPO am 6. 4. 2010 folgendes 

Versäumnisurteil 

 
1. 

Die Beklagte wird unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall oder Zuwiderhandlung 
festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250. 000, 00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder 
Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten untersagt, 

im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Hundegeschirr anderer Anbieter als Julius 
K9 zu bewerben, anzubieten und/oder zu vertreiben, wenn dies geschieht mit dem Hinweis, 
zwischen den Produkten von Julius-K9 und den Produkten Dritter bestehe kein wesentlicher 
Unterschied, insbesondere, wenn dazu eine oder beide der folgenden aussagen genutzt werden: 

a) zwischen dem Power Geschirr Art.-Nr. JK9- 162M2 für 36,49 EUR und dem Power Light Art. 
Nr. L7021635-c für 26,89 EUR bestehe kein Unterschied, da es sich um die gleichen Artikel 
handele; 

 

b)  der Unterschied zwischen den angebotenen Artikeln sei in erster Linie der Hersteller; 
während JK9 in Ungarn produziert wird, seien die L-Artikel deutscher Herkunft. 

 

2. 

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. 

Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. 

 

Gebührenstreitwert: 15. 000,000EUR  

Deusing      Graf    Brösamle 

VPräsLG     Ri’inLG    Ri’LG 

Für den Gleichlaut der Aus- 

fertigung mit der Urschrift. 

Leipzig, den 7.4.2010 

 

Hoyer  

Urkundsbeamtin 



 

 

 

 


